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Änderung der Richtlinien Bildung- und Teilhabe der Landkreises Gießen sowie 
die damit verbundenen Änderungen in unserer Schule 
 

 
Sehr geehrte Erziehungsberechtigte, 

 

ab dem 01.08.2019 ändert der Landkreis Gießen die Richtlinien für Bezieher von 

Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT).  

 

Was bedeutet das für Sie? 
Bisher hatten Sie einen Eigenanteil in Höhe von 1,-€ für ein bestelltes Essen in der Schule 

zu zahlen, der Rest von 2,50 € wurde vom Jobcenter übernommen. 

 

Ab dem 01.08.2019 werden die gesamten Kosten für das Essen Ihres Kindes vom 

Jobcenter gezahlt.  

 

Das bedeutet, dass Sie keinen Eigenanteil mehr in der Schule zu zahlen haben. 

 

Welche Änderungen ergeben sich dann in der Schule? 
Sie bzw. Ihr Kind haben keinen Eigenanteil (bisher 1,-€) mehr in der Schule zu zahlen. 

 

Jedoch kann Ihr Kind nur kostenfrei in der Schule essen, wenn ein aktueller BuT Bescheid 

(Gutschein) vom Jobcenter in der Schule vorliegt. 

 

Ohne diesen Gutschein, darf Ihr Kind selbstverständlich weiterhin in der Schule 

Mittagessen, muss jedoch die Kosten in voller Höhe von 3,50 € vor Ort zahlen. 

 

 

Es werden keine weiteren Ausnahmen stattfinden!  
 

Was müssen Sie beachten? 
1. Beantragen Sie in Zukunft zeitnah die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Ihr 

Kind. Falls Sie hierzu Fragen haben sollten, ist Ihnen unser Sekretariat gerne 

behilflich. 

2. Reichen Sie alle aktuellen BuT Bewilligungen (Gutscheine) sofort in der Schule ein. 

3. Falls Sie ihr Kind zum Mittagessen angemeldet haben, jedoch noch keinen 

Gutschein erhalten haben, geben Sie ihrem Kind 3,50 € mit in die Schule. Sonst 

kann ihr Kind nicht Mittagessen. Sollte der Gutschein nachgereicht werden, 

werden wir Ihnen das Geld selbstverständlich zurückzahlen. 


